
 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) 
Philipp Zwingelberg – Medienproduktion & Livestreaming 

 

Anbieter und Markenauftritt 

Vertragspartner ist ausschließlich Philipp Zwingelberg. Die Angebote werden unter den 
Marken „brilon.photography“ und „Eventstream-NRW“ betrieben. Beide Bezeichnungen 
stellen keine eigenständigen Unternehmen dar, sondern Geschäftsbezeichnungen 
desselben Anbieters. 

 

1. Geltungsbereich 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge zwischen Philipp 
Zwingelberg (nachfolgend „Dienstleister“) und dem Auftraggeber über fotografische, 
videografische sowie Livestream- und Online-Übertragungsleistungen einschließlich der 
Bereitstellung von Aufzeichnungen. 

 

2. Vertragsgegenstand 

Gegenstand des Vertrages ist die Durchführung einer vereinbarten Medienproduktion 
(Foto, Video oder Livestream) sowie ggf. die zeitlich begrenzte Online-Bereitstellung der 
Inhalte. 

Der Dienstleister schuldet die fachgerechte Durchführung der vereinbarten Leistung, 
jedoch keinen bestimmten wirtschaftlichen, technischen oder kommunikativen Erfolg 
beim Auftraggeber oder bei Dritten. 

 

3. Livestreaming und Online-Übertragung 

Der Dienstleister stellt die technische Durchführung der Übertragung und den Zugang 
zum Stream bereit. 

Der Dienstleister hat keinen Einfluss auf Internetverbindungen, Netzwerkinfrastruktur, 
Endgeräte oder Software der Zuschauer. Eine durchgehende Empfangbarkeit bei allen 
Zuschauern kann daher nicht garantiert werden. 

Insbesondere folgende Umstände liegen außerhalb des Einflussbereichs des 
Dienstleisters: 



 

• Internetverbindung am Veranstaltungsort 

• Netzüberlastung oder Störungen bei Internetprovidern 

• Hardware- oder Softwareprobleme bei Zuschauern 

• Einschränkungen durch Firewalls, Browser oder Endgeräte 

• Störungen durch höhere Gewalt 

Ein kurzfristiger Ausfall oder eine Unterbrechung der Übertragung begründet keinen 
Anspruch auf Schadensersatz oder vollständige Rückerstattung, sofern die Leistung im 
Wesentlichen erbracht wurde. 

Technische Voraussetzungen 

Sofern der Dienstleister für das Livestreaming auf die Netzwerkinfrastruktur vor Ort 
angewiesen ist, setzt dies eine stabile Internetverbindung mit ausreichender Upload-
Bandbreite voraus. Für Ausfälle, die auf eine unzureichende oder schwankende 
Bandbreite des lokalen Netzwerks zurückzuführen sind, haftet der Dienstleister nicht. 

Musik- und Urheberrechte Dritter (z. B. GEMA) 
Die Klärung und Vergütung von eventuell anfallenden Musik-, Aufführungs- oder 
Leistungsschutzrechten für Livestreams, Videoaufzeichnungen oder sonstige 
Veröffentlichungen obliegt allein dem Auftraggeber. 
Der Auftraggeber stellt den Dienstleister von sämtlichen Ansprüchen Dritter, die aus der 
Verletzung solcher Rechte resultieren, vollumfänglich frei. 

 

4. Aufzeichnung und Archivierung 

Sofern für Livestreams eine Aufzeichnung vereinbart wurde, erfolgt die Bereitstellung 
ausschließlich für den vereinbarten Zeitraum. Nach Ablauf kann der Dienstleister die 
Aufzeichnung ohne weitere Ankündigung löschen. 

Eine dauerhafte Archivierung ist nicht Bestandteil des Vertrages, sofern nicht 
ausdrücklich schriftlich vereinbart. 
Der Auftraggeber ist selbst für eine Sicherung der Inhalte verantwortlich, sofern eine 
dauerhafte Nutzung gewünscht ist. 

 

5. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers 

Der Auftraggeber stellt sicher, dass: 



 

• Zugang zum Veranstaltungsort rechtzeitig gewährt wird 

• geeignete Stromversorgung vorhanden ist 

• erforderliche Genehmigungen vorliegen 

• datenschutz- und persönlichkeitsrechtliche Vorgaben eingehalten werden 

Der Auftraggeber ist insbesondere dafür verantwortlich, Teilnehmer über Bild- und 
Tonaufnahmen zu informieren und – soweit erforderlich – entsprechende Einwilligungen 
einzuholen. 
Der Auftraggeber stellt den Dienstleister von Ansprüchen Dritter aufgrund einer 
Verletzung des Rechts am eigenen Bild oder datenschutzrechtlicher Bestimmungen frei. 

 

6. Vergütung und Zahlung 

Es gilt die im Angebot vereinbarte Vergütung. 

Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug zahlbar, sofern nicht anders 
vereinbart. Nach Ablauf dieser Frist gerät der Auftraggeber ohne weitere Mahnung in 
Verzug. Es gelten die gesetzlichen Verzugszinsen. 

Der Dienstleister ist berechtigt, vor Veranstaltungsbeginn eine angemessene 
Abschlagszahlung zu verlangen. 

 

7. Haftung 

Der Dienstleister haftet unbeschränkt bei Vorsatz sowie bei Schäden aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

Bei grober Fahrlässigkeit haftet der Dienstleister ebenfalls unbeschränkt. 

Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) ist 
die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. 

Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen, insbesondere für mittelbare Schäden, 
entgangenen Gewinn, Veranstaltungsfolgen oder Reputationsschäden. 

Für technische Störungen außerhalb des eigenen Einflussbereichs, insbesondere bei 
Internet-, Server- oder Netzwerkinfrastruktur Dritter, wird keine Haftung übernommen. 

 

8. Höhere Gewalt 



 

Kann die Leistung aufgrund höherer Gewalt (z. B. Stromausfall, Netzausfall, extreme 
Wetterereignisse, behördliche Anordnungen oder Ausfälle externer Infrastruktur) nicht 
oder nur teilweise erbracht werden, besteht kein Schadensersatzanspruch. 

 

 

 

9. Nutzungsrechte 

Der Auftraggeber erhält die Nutzungsrechte an den erstellten Aufnahmen im 
vereinbarten Umfang. 

Die gelieferten Foto- und Videoaufnahmen dürfen ohne vorherige schriftliche 
Zustimmung des Dienstleisters nicht verändert oder bearbeitet werden (z. B. durch 
Filter, Farbveränderungen oder Zuschnitte). 

Eine Weitergabe oder Veröffentlichung durch Dritte erfolgt auf eigene Verantwortung des 
Auftraggebers. 

 

10. Verhinderung des Dienstleisters 

Kann der Dienstleister die Leistung aufgrund Krankheit, Unfall oder eines sonstigen 
unvorhersehbaren, nicht von ihm zu vertretenden Ereignisses nicht persönlich 
durchführen, wird der Auftraggeber unverzüglich informiert. 

Der Dienstleister ist berechtigt, nach Möglichkeit einen geeigneten Ersatzdienstleister 
zu stellen. Ein Anspruch auf eine bestimmte Person besteht nicht. 

Kann kein Ersatz gestellt werden, beschränkt sich der Anspruch des Auftraggebers auf 
die Rückerstattung bereits geleisteter Zahlungen. Weitergehende 
Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen. 

 

11. Veranstaltungsrisiko 

Der Auftraggeber trägt das organisatorische Risiko der Veranstaltung. Eine Haftung des 
Dienstleisters für den Ausfall, Abbruch oder die Verschiebung der Veranstaltung selbst 
ist ausgeschlossen. 

 



 

12. Fotografische und videografische Leistungen 

Bei Foto- und Videoaufnahmen handelt es sich um eine kreative Dienstleistung. 
Bildgestaltung, Perspektive, Lichtverhältnisse sowie Auswahl der Motive unterliegen 
dem künstlerischen Gestaltungsspielraum des Dienstleisters. Reklamationen 
hinsichtlich der künstlerischen Gestaltung stellen keinen Mangel dar. 

 

 

13. Veranstaltungsablauf 

Der Dienstleister haftet nicht für Einschränkungen der Aufnahmen, die durch äußere 
Umstände entstehen, insbesondere: 

• Verspätungen im Ablauf 

• schlechte Lichtverhältnisse 

• Wetterbedingungen 

• Platzverhältnisse 

• Eingriffe von Gästen oder Dritten 

• Vorgaben von Standesamt, Kirche oder Veranstaltungsort 

Der Auftraggeber stellt sicher, dass erforderliche Genehmigungen für Foto- und 
Videoaufnahmen vorliegen. 

Drohnenaufnahmen 

Sofern Drohnenaufnahmen vereinbart wurden, ist deren Durchführung von 
Wetterbedingungen, behördlichen Auflagen, örtlichen Gegebenheiten sowie 
gesetzlichen Flugbeschränkungen abhängig. Sollte ein sicherer oder rechtlich zulässiger 
Betrieb der Drohne am Veranstaltungstag nicht möglich sein, besteht kein Anspruch auf 
Durchführung der Drohnenaufnahmen. Ein Ausfall der Drohnenaufnahmen aus diesen 
Gründen stellt keinen Mangel der Gesamtleistung dar und berechtigt nicht zur 
Minderung der Vergütung. 

 

14. Bildauswahl und Bearbeitung 

Die Auswahl der abgegebenen Bilder erfolgt durch den Dienstleister. Es besteht kein 
Anspruch auf Herausgabe sämtlicher Rohdaten (RAW-Dateien) oder nicht ausgewählter 
Aufnahmen, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. 



 

Eine nachträgliche Änderung des Bildstils ist nicht Bestandteil des Vertrages. 

 

15. Lieferung und Datenverlust 

Digitale Dateien (Foto- und Videodaten außerhalb vereinbarter Livestream-
Aufzeichnungen) werden nach Übergabe für einen Zeitraum von 1 Monat archiviert. 
Danach besteht kein Anspruch mehr auf Bereitstellung oder Wiederherstellung der 
Daten. 

Der Auftraggeber ist verpflichtet, die gelieferten Daten unmittelbar nach Erhalt zu 
sichern. Für Datenverlust nach Übergabe haftet der Dienstleister nicht. 

 

16. Eigene Verwendung (Portfolio) 

Der Dienstleister ist berechtigt, Aufnahmen zu eigenen Werbezwecken (Portfolio, 
Website, Social Media) zu verwenden, sofern der Auftraggeber dem nicht ausdrücklich 
schriftlich widerspricht. 

Bei einer Veröffentlichung ist der Dienstleister nach Möglichkeit als Urheber zu nennen. 

 

17. Termine, Verschiebung und Stornierung 

Vereinbarte Termine sind verbindlich. Bei einer Absage durch den Auftraggeber gelten 
folgende Ausfallregelungen: 

• bis 30 Tage vor Termin: kostenfrei 

• 29–7 Tage vor Termin: 30 % der vereinbarten Vergütung 

• weniger als 7 Tage vor Termin: 70 % der vereinbarten Vergütung 

• am Veranstaltungstag: 100 % der vereinbarten Vergütung 

Dem Auftraggeber bleibt der Nachweis vorbehalten, dass kein oder ein geringerer 
Schaden entstanden ist. 

 

18. Einsatzdauer, Pausen und Verpflegung 

Bei Buchungen mit einer Einsatzdauer von mehr als 6 Stunden steht dem Dienstleister 
eine angemessene Pause zu. 



 

Während notwendiger Pausen kann es zu kurzen Unterbrechungen der Aufnahme 
kommen. Ein Anspruch auf eine lückenlose Dokumentation besteht in dieser Zeit nicht. 

 

19. Reisekosten 

Reisekosten und ggf. erforderliche Übernachtungen werden, sofern nicht anders 
vereinbart, nach tatsächlichem Aufwand berechnet. 

 

20. Schlussbestimmungen 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

Erfüllungsort ist der Sitz des Dienstleisters. 
Ist der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist der Sitz des Dienstleisters ausschließlicher 
Gerichtsstand. 

Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen unberührt. 

 


